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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1982

Norm

B-VG Art7

Rechtssatz

Die Anwendung des Gleichheitssatzes scheidet aus, wenn von zwei verschiedenen Tatbeständen einer von der

Untätigkeit des Gesetzgebers betroffen wird (Hier: Außerstreitverfahren - andere Verfahrensarten; Wiederaufnahme).
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